
 

Wasserwirtschaftsamt 
Donauwörth  

 
 
 

 

Presseinformation 

 

HWS Burgau  
Pressemitteilung -  
Bescheid der Phase II 
  
• „Burgau kommt dem langersehnten Hochwasserschutz nun einen Schritt näher“ sag 

Gudrun Seidel, Amtsleiterin des Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Zum Schutz der 

Stadt Burgau vor Hochwasserereignissen bis zu einem 100-jährlichen Ereignis (inkl. 

15% Klimazuschlag) hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ein Hochwasser-

schutzkonzept entwickelt. Mit den Bauarbeiten für die erste Phase, nämlich das 

Hochwasserrückhaltebecken südlich von Burgau wurde bereits im Oktober 2025 be-

gonnen. Nun hat das Landratsamt Günzburg die von zahlreichen hochwasserge-

plagten Burgauer Bürgern und Firmen ersehnte Planfeststellung der restlichen Hoch-

wasserschutzmaßnahmen (Phase II) dem Wasserwirtschaftsamt überreicht. 

• Bei Phase II geht es vor allem um die Ableitung des Hochwasserabflusses nach Os-

ten und Norden um die Stadt herum, sowie um die innerörtlichen Maßnahmen, um 

den Abfluss der Mindelärme in der Stadt zu ertüchtigen. „Die Notwendigkeit dieser 

Maßnahme hat das Hochwasser im Jahr 2024 gezeigt“ so Gudrun Seidel.  

• Nach dem Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung am 19.04.2024 war in dem 

aufwändigen Verwaltungsverfahren vom Landratsamt eine umfassende öffentliche 

Auslegung der Pläne in Burgau und den umliegenden Gemeinden durchgeführt wor-

den. Das Vorhaben ist von zahlreichen Fachbehörden eingehend geprüft worden 

und viele Verbände, Betroffene und Beteiligte wurden im Verfahren gehört und deren 

Anregungen bzw. Einwendungen umfassend geprüft. 

• „Jetzt geht das Vorhaben unmittelbar weiter“, informiert Jack Boyce, Projektleiter für 

den Hochwasserschutz in Burgau am Wasserwirtschaftsamt. „Wir haben bereits 

viele Abstimmungen geführt und sogar während des Genehmigungsverfahrens 

Grundstücke für den Bau erworben. Wir arbeiten weiter, sodass wir nach Bauende 

beim Hochwasserrückhaltebecken mit den restlichen Baumaßnahmen beginnen 

können“. 
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Abb. 1:  
„Das Foto zeigt den Blick auf 
die Angerwiese und die In-
nenstadt beim Hochwasser in 
Juni 2024 (Quelle: Wasser-
wirtschaftsamt Donauwörth)“. 

 

 

 

Abb. 2: „Das Foto zeigt den 
Blick auf den Bereich des 
Hochwasserrückhaltebeckens 
beim Hochwasser in Juni 
2024 (Quelle: Stadt Burgau)“. 

 

 

 

Abb. 3: „Das Foto zeigt den 
Blick auf die Baustelle des 
Hochwasserrückhaltebeckens 
am 02. Februar 2026 (Quelle: 
Wasserwirtschaftsamt Do-
nauwörth)“. 

 

 

 

Abb. 4: „Das Foto zeigt den 
Blick auf die Baustelle des 
Hochwasserrückhaltebeckens 
neben dem Erlenbach am 05. 
Februar 2026 (Quelle: Was-
serwirtschaftsamt Donau-
wörth)“. 
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Pressefrei: ab sofort 
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